
Staatlíche

Navigations-Schule
in Hamburg.

Die Navigationsschule hat die Aufgabe
1. Seeleute für die Steuermanns- und Schiffer-Prüfung und
2. Seemaschinisten für die Prüfungen zum Seemaschinisten und 11^5 Klasse

vorzubereiten.

Abteilung für Schiffer und Steuerleute.
I. Kurse für Seesteuerleute.

Für die Zulassung zur Prüfung zum Seesteuermann ist nach der für ganz
Deutschland geltenden Bekanntmachung des Bundesrats vom 16- Januar 1904erforderlich;

Die Zurücklegung einer auf den Ablauf des vollendeten
fünfzehnten Lebensjahres folgenden mindestens fünfundvierzig-
monatigen Fahrzeit zur See als Decksmann.

Von der Fahrzeit müssen mindestens vierundzwanzig
Monate entweder als Vollmatrose auf Kauffahrteischiffen, da-
von zwolf Monate auf einem Segelschiff, oder als Obermatrose
in der ka4serlkch deutsrhen Krieg s-Marine u n d zjAm-c-min d e .s4e rrs
zwolf Monate auf See gehenden, mit voiler Takelung versehenen
Schiffen zugebracht se^n. Auch kann die Vollmatrosenzeit auf
einem ausschlieBlich zur Ausbildung von Seeleuten bestimmten
Fahrzeuge (Schulschiff) zurückgelegt werden.

Die Fahrzeit auf Seeleichter n, auf Kü stenf ische rei-
fahrzeugen oder im Trajektdienst ist nicht anrechnungsfahig.

Die Nachweise über die Fahrzeit müssen amtlich beglaubigt sein (See-
mannsamter Konsulate) Fahrzeit auf Kauffahrteischiffen fremder Nationen
wird in derselben .Weise gezahlt, wie auf deutschen Schiffen,

Da gemafl den Vorschriften der Seeberufsgenossenschaft Seeleute,
welche farbenblind sind oder nicht die Halfte der normalen Sehscharfe besitzen,
nicht als Schiffer oder Steuerleute angestellt werden dürfen, ist ein Nach-
weis über Nichtfarbenblindheit und die genügende Sehscharfe
beizubringen,

Dieser Nachweis ist aber nur erforderlich für die Erlangung des nach
Bestehen der Steuermannsprüfung auszustellenden Befahigungszeugnisses.
Die Teilnahme am Unterrichte, sowie die Zulassung zur Prüfung kann auch
dann erfolgen, wenn den Bedingungen der Nichtfarbenblindheit und derjge-
nügenden Sehscharfe nicht genügt wird.

Die Untersuchung auf Farbenblindheit und Sehscharfe findet 'unent-
geltlich an der Navigationsschule und an der von der Seeberufsgenossenschaft
eingerichteten Untersuchungsstelle statt. Die Untersuchung auf Sehscharfe
darf jedoch nicht mehr als zwolf Monate vor der Prüfung stattgefunden haben.
Die Aufnahme eines Seemanns in eine Steuermannsklasse erfolgt im allgemeinen

nur bei glaubhaftem Nachweis der oben geforderten Fahrzeit. In besonderen Fallen
konnen Seeleute auch ohne diesen Nachweis an dem Unterrichte in den Steuermanns-
klassen teilnehmen, zur Prüfung jedoch nicht zugelassen werden.

Für die Anmeldung ist die Vorlage der Fahrtnachweise, einer Geburts-
urkunde, sowie des Ausweises über geordnete Militarverhaltnisse erforderlich.

Beziiglich des Militârverhâltnisses ist zu bemerken, daC Mannschaften, welche in Kontrolle
beim Bezirkskommando stehen und von See kommen, ihrer Meldepflicht beim Bezirkskommando genügt
haben müssen. Andernfalls ist der Ausstand von den Ersatzbehorden oder der Ausweis über die Be
freiung von der Meldepflicht vorzulegen.

Bedingungen
der

Aufnahme.
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Beginn der
Kurse und der

Prüfungen.

Schülgeld.

Bûcher und
Unterríchts-

mittel.

Der der Vorbereitungauf die Steuermannsprüfungen dienende Unterricht beginnt
mit der Wiederholung der Bruchrechnung, an welche sich die Anfangsgriinde der
Arithmetik anschliefien. Mit Rücksicht auf die Verschiedenheit der mathematischen
Vorkenntnisse wird der Unterricht hierin nicht klassenweise erteilt, sondern ist nach
dem Verfahren des Einzel- resp. Gruppenunterrichts eingerichtet, indem jeder Schiiler
in einem seinen Vorkenntnissen und seinem Auffassungsvermogen entsprechenden
Tempo — zum Teil in einer kursorisch-repetitorischen Durchnahme des Lehrstoffes —
unterrichtet wird.

Die Abzweigung aus diesem Vorkursus zu den im Klassenunterricht zu unter-
richtenden Steuermannskursen geschieht nach AbschluB der Gleichungen (ersten Grades
mit einer Unbekannten) und der Lehre von den Proportionen, mit Beginn der Lehre
von den Logarithmen und der Planimetrie. Wer iiber geniigende mathematische Vor¬
kenntnisse verfiigt, um den AnschluB an einen weiter vorgeschrittenen Kursus erhoffen
zu konnen, erhalt die Moglichkeit hierzu, indem er zunachst in einer der Vorklassen
den Beweis seiner Befahigung zur Erreichung dieses Zieles zu erbringen hat, um dann
daselbst fiir den AnschluB an den auf Grund der Vorkenntnisse in Aussicht zu

nehmenden Kursus vorbereitet zu werden.

Die Gruppierung der Schiiler der Vorklassen zu einem neuen Kursus erfolgt
etwa allé 4 bis 5 Wochen. Die Dauer des Klassen-Kursus betrágt etwa 6 Monate.

Der Eintritt in den Unterricht kann taglich erfolgen.
Im Intéressé einer moglichsten Ausnutzung von Vorkenntnissen fiir die Ab-

kürzung der Navigationsschulzeit kann nicht dringend genug empfohlen werden, die
Wiederholungen und Vorbereitungen in Uebereinstimmung mit dem Lehrgang des Schul-
unterrichtes einzurichten, wofiir die dem Unterricht als Leitfaden zugrunde gelegten
nachbenannten Bûcher genügend sichern Anhalt bieten ; auch erteilt die unterzeichnete
Direktion auf miindliche und schriftliche Anfrage betreffs geeigneter Vorbereitung
wahrend der Fahrzeit kostenfreie Auskunft.

Das im voraus zu bezahlende Schulgeld betrágt fiir die ersten 6 Monate 36 Mk.
Wer die Schule langer besucht, hat fiir jeden angefangenen Monat 6 Mk. nachzuzahlen.

Die Gebühren zur Priifung zum Seesteuermann betragen 15 Mk.
Fiir den Unterricht in den Steuermannsklassen hat sich jeder Schiiler anzuschaffen.

1. Bolte, Leitfaden fiir Arithmethik, V. Auflage
(Verlag der W. Peuser'schen Buchhandlung, Hamburg.)

2. Bolte, Leitfaden der Planimetrie, V. Auflage {Derselbe Verlag
3. Bolte, Leitfaden für ebene Trigonométrie, III. Auflage

(Derselbe Verlag]
4. Bolte, Leitfaden fiir Stereometrie und spharische Trigonométrie,

III. Auflage (Derselbe Verlag)
5. Bolte, Neues Handbuch der Schiffahrtkunde, II. Auflage
6. Bolte, Nautische Tafelsammlung (vierstellig), II. Auflage
7. Bolte, fiinfstellige Zusatztafeln
8. Bud de, Seestrassenordnung pp., II. Auflage ....
9. Eulst und Meldau, Nautische Aufgaben, II. Auflage .

10. Bermpohl, Englisches Lesebuch
11. ReiBzeug und Lineal .— . . . . .

12. Arbeitshefte zirka

Mk. 2.-

1.50
1.—

1.25
10.—
10.—
3.—
4.—
4.80
4.60

A2^0_
12.—

Zusammen zirka Mk. 67.—

Militardienst. Die Ablegung der Priifung zum Seesteuermann berechtigt zum Einjahrig-Frei-
willigen-Dienst in der Kaiserlichen Marine. Die Termine fiir den Eintritt sind der
1. Januar, der 1. April, der 1. Juli und der 1. Oktober, fiir Reserse-Offiziers-
Aspiranten nur der 1. April und der 1. Oktober.

Wahrend des Schulbesuchs wird militarpflichtigen Seeleuten von der Zivil-
Ersatz-Kommission Ausstand gewahrt.

IL Kurse für Schiffer auf groBer Fahrt.
Bedingungen Fiir die Zulassung zur Priifung zum Schiffer auf groBer Fahrt ist nach der fiir

der ganz Deutschland geltenden Bekanntmachung des Bundesrats vom 16. Januar 1904
Aufnahme. erforderlich ;

a) Die Zuriicklegung einer auf die Zulassung als Steuermann
folgenden mindestehs vierundzwanzigmonatigen Fahrzeit als
Steuermann in mittlerer oder groBer Fahrt oder auf Schiffen
von mindestens 400 Kubikmeter Bruttoraumgehalt in Kiisten-
fahrt oder in kleiner Fahrt oder als Schiffer auf kleiner Fahrt.
Die Fahrzeit in Kiistenfahrt ist nur bis zur Dauer von 12 Monaten
anrechnungsfáhig. Die Fahrzeit auf Seeleichtern oder im Trajekt-
dienst ist nicht anrechnungsfahig.

b) Die Ausfiihrung von nautischen Beobachtungen und Berechnungen
wahrend dieser Fahrzeit und die Vorlegung dieser Berechnungen.
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Die den Nachweisen über das Sehvermôgen zugrunde liegende Unter-
suchung darf nicht mehr ais achtundvierzig Monate vor der Prüfung
stattgefunden haben.
Der Vorbereitung auf die Schifferprüfung auf groBer Fahrt dienen 2 bis 3

Paralielklassen. In diesen werden jáhrlich 8 Kurse mit daran schlieBenden Prüfungen
abgehalten. Die Dauer der Kurse betrágt inkl. Prüfung ca. 4 Monate. Die Kurse
beginnen zu Anfang und um die Mitte ven jedem Kalender-Quartal, also Anfang
Januar, Mitte Februar, Anfang April, Mitte Mai, Anfang Juli, Mitte August, Anfang
Oktober, Mitte November.

Die genauen Termine für die Prüfungen werden rechtzeitig bekannt gegeben, auch
auf Anfragen an die Direktion der Navigationsschule von derselben kostenfrei mitgeteilt.

In einen Schifferkursus konnen auch noch nach Beginn desselben Steuerleute
eintreten, wenn sie dem Unterrichte zu folgen vermogen oder den AnschluB an den-
selben erhoffen dürfen.

Das im voraus zu zahlende Schulgeld betrágt für den Kursus 36 Mk.
Die Gebühren für die Prüfung zum Schiffer auf groBer Fahrt betragen 30 Mk.
Für den Unterricht in den Schifferklassen sind an Büchern erforderlich :

Termín der
Kurse und der

Prüfungen.

Mk.
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Schulgeld.

1. Boite, Leitfaden für Arithmetik
2. Boite, Leitfaden für Planimetrie
3. Boite, Leitfaden für ebene Trigonométrie
4. Boite, Leitfaden für Stereometrie und spharische Trigonométrie
5. Boite, Neues Handbuch für Schiffahrtkunde, II. Auflage . . .

6. Boite, Leitfaden für Physik, II. Auflage
7. Bud de, SeestraBenordnung pp

Die Benutzung der gewohnten nautischen Tafelsammlung ist den Schülern der
Schifferklassen gestattet.

Die Vorbereitung für einen nach Beginn des Kursus zu bewirkenden AnschluB
geschieht zweckmaBigerweise in Uebereinstimmung mit dem Aufbau des Lehrstoffes in
den Schifferklassen. Als Anhaltspunkt môge hierbei die Bemerkung dienen, daB in
den ersten Wochen der Unterrichtsstoff nur mathematische Fâcher, und zwar zunachst
Arithmetik und Planimetrie umfaBt.

IIL Der Unterricht in der Gesundheitspflege.
Für aile Schüler der Schiffer- und Steuermannsklassen ist ein regelmâBiger

Unterricht in der Chirurgie und in der Gesundheitspflege eingerichtet, welcher von
einem hiesigen Arzte erteilt wird. Der Unterricht ist unentgeltlich.

Desgleichen findet im AnschluB an jede Steuermannsprüfung eine Prüfung in
«diesem Fâche statt-¿ .jaacK-.depeii,JBestehe^ den PrüfÜnüen—ei»-Z€ugHÍaUMerüber—ans^
" gestellt wird. Die Teilnahme an dieser Sonderprüfung, welche gebührenfrei ist,
ist eine freiwillige.

IV. Der Unterricht in der Maschinenkunde,
Für die Schüler der Schifferklassen ist ein besonderer Unterricht in der

Maschinenkunde eingerichtet, welcher von den Fachlehrern der Navigationsschule
erteilt wird. Der Unterricht ist freiwillig und unentgeltlich.

Desgleichen findet im AnschluB an jede Schifferprüfung eine Sonderprüfung
in diesem Fâche statt, nach deren Bestehen den Prüflingen ein besonderes Zeugnis über
dieselbe ausgestellt wird. Die Teilnahme an dieser Prüfung, welche gebührenfrei ist,
ist eine freiwillige.

V, Unterricht im Schiffbau und Stabilitat der Schiffe.
Für die Schüler der Schifferklassen ist auBerdem ein fachmannischer Unter¬

richt über die Grundlagen des Schiffbaues und der Stabilitat eingerichtet. Die Teil¬
nahme an diesem Unterricht ist freiwillig und unentgeltlich.

Desgleichen findet im AnschluB an jede Schifferprüfung eine Sonderprüfung
in diesem Fâche statt, nach deren Bestehen den Prüflingen ein besonderes Zeugnis
hierüber ausgestellt wird. Die Teilnahme an dieser Prüfung, welche gebührenfrei ist,
ist eine freiwillige.

VL Unterricht in der Verhiitung und Bekâmpfung von Schiffsbrânden.
Für die Schüler der Schifferklassen ist ein besonderer Unterricht in der Ver-

hütung und Bekâmpfung von Schiffsbrânden eingerichtet. Derselbe wird von einem
speziell mit dem Feuerlôschwesen an Bord beruflich vertrauten Feuerwehroffizier er¬
teilt und besteht teils in durch Experimente und Demonstrationen erganzten Vortrâgen,
in an Bord der Schiffe ausgeführten Proben. Die Teilnahme an diesem Unterricht
ist freiwillig undj^unentgeltlich.

VIL Unterricht in der drahtlosen Télégraphié.
Zwecks Vorbereitung auf die vom Reichspostamt für die Bedienung einer

/ . Bordstation für drahtlose Télégraphié vorgeschriebene Prüfung finden in der Navigations-
/' ' schule fortdauerndej,Unterrichtskurse statt. Die Prüfung wird in Hamburg im Gebaude

der Telegraphen-Direktion abgehalten. Die Teilnahme an diesen Kursen geschieht
bis auf weiteres unentgeltlich.
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vin. Stipendien und Prâmien.
1. Die Sleeboom-Stiftung.

Aus den Mitteln der S1 e e b o o m - Stiftung ist zur Unterstiitzung bediirftiger
Navigationsschiiler und zwar in erster Linie fur Schiller der Steuermannsklassen
eine jahrliche Summe von 2000 Mk. ausgesetzt, welche in Betrágen von 100 bis 200 Mk.
solchen Schülern bewilligt ^verden, denen die Mittel zum Besuch des ganzen Steuer-
mannskursus nicht vollstandig zur Verfiigung stehen. Die Beihüfe wird aber nur den-
jenigen jungen Leuten gewahrt, welche sich auf der Schule fleiBig und tüchtig beweisen.

In Bedarfsfallen ist eine 3erücksichtigung von Schülern der Schifferklassen
der Schule nicht ausgeschlossen.^

2. Filby-Prâmien-Stiftung.
Aus den Ertrâgnissen der Filby-Pramien-Stiftung werden jahrlich Prâmien

an solche Schûler verliehen, welche sich wâhrend des Schulbesuchs durch Fleiil und
bei der Prüfung durch gute Leistungen ausgezeichnet haben. Die Prâmien bestehen
entweder in einem Sextanten oder in einem Nachtglase oder in einer goldenen
Prâzisions-Beobachtungsuhr,

3. Jubilâums-Stiftung 1899, C. Platb, Hamburg.
Aus dieser, zur Frinnerung an das ISOjâhrige Bestehen der staatlichen Navi-

gationsschule zu Hamburg, am 1. Oktober 1899 gegründeten Stiftung stellt die Firma
C. PI at h, Hamburg, jahrlich einen in ihrer Fabrik verfertigten Sextanten fûr einen
Schûler der Steuermannsklassen zur Verfûgung. Fûr die Verleihung dieser Prâmie
sind in erster Linie die weniger bemittelten Schûler, welche besonderen Fleib in der
Schule zeigen, zu berûcksichtigen.

IX. Allgemeine Bemerkungen.
Jeder Schûler der Navigationsschule hat sich eines angemessenen, anstândigen

Benehmens, sowohl innerhalb als auch auBerhalb der Navigationsschule zu befleiBigen
und den Anordnungen der Lehrer unbedingt Folge zu leisten.

Jeder Schûler ist verpflichtet, den Unterricht und die fûr astronomische Be-
obachtungen angesetzten Stunden regelmâBig und pûnktlich zu besuchen, sowie die
aufgegebenen Hausarbeiten gewissenhaft anzufertigen. In Fallen unvermeidlicher
Abhaltung bat er dies so bald als môglich unter Angabe der Grûnde^^sowje^der —

voraussichtlichen Dauer seiner Abwesenheit señfénf'KIkssenr&hfer- oder 3em Üirektor
mûndlich oder schriftlich mitzuteilen.

Die Preise fûr Wohnung und Kost schwanken je nach den gestellten Ansprûchen.
Im Durchschnitt betrágt der Preis fûr voile Pension (Wohnung und Verpflegung
exkl. Wásche) in der Náhe der Schule etwa 65 bis 75 Mark monatlich. Adressen
geeigneter Pensionen sind im Bureau der Navigationsschule zu erfragen.

Anmeldungen fûr die Lehrkurse der Navigationsschule und die nautischen
Prûfungen nimmt die Direktion schriftlich und mûndlich entgegen. Anfragen und

~

Gesuche um Auskunft, deren Beántwortung kostenfrei geschieht, sind zu richteh

An die Direktion

der Staatlichen Navigationsschule
✓ Hamburg.

Die nâchsten Unterrichtskurse fûr Schiffer auf groBer Fahrt beginnen :

1) den 'cil (Prûfung den 'en )
2) den 'en ( •„ den 'en )
3) den 'en ( „ den 'en )
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